
Das Berufliche Gymnasium  
für Gesundheit



Liebe Leserin, lieber Leser,

eine am Menschen orientierte gesundheitliche Versorgung erfordert vor allem 
eines: gut ausgebildetes und motiviertes Fachpersonal. Durch den demografi-
schen Wandel, den medizinischen Fortschritt und die zunehmende Akademi-
sierung eröffnen sich für junge Menschen neue berufliche Perspektiven und 
Chancen im Gesundheitsbereich.

Um einerseits den zu erwartenden Fachkräftebedarf zu decken und anderer-
seits den Interessen und Neigungen der Jugendlichen nachzukommen, erwei- 
tern wir das Bildungsangebot am Berufskolleg: Im neuen Beruflichen Gymna-
sium für Gesundheit, einem Schulversuch des Landes Nordrhein-Westfalen, 
haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich frühzeitig im Berufsfeld 
Gesundheit zu orientieren und zu qualifizieren. Innerhalb von drei Jahren er-
werben sie sowohl die allgemeine Hochschulreife als auch berufliche Kenntnis-
se. Dies ist eine hervorragende Basis für ein Hochschulstudium oder für eine 
Berufsausbildung im Gesundheitsbereich.

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen das Berufliche  
Gymnasium für Gesundheit vor.

Sylvia Löhrmann
Ministerin für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara Steffens
Ministerin für Gesundheit,  
Emanzipation, Pflege und Alter des  
Landes Nordrhein-Westfalen
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Mehr als Abitur 

Wer die allgemeine Hoch-
schulreife an einem Beruf-
lichen Gymnasium erwirbt, 
kann jeden Studiengang an 
deutschen Hochschulen 
studieren.
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Schülerinnen und Schüler am Beruf-
lichen Gymnasium für Gesundheit 
haben nach drei Jahren nicht nur das 
Abitur in der Tasche. Denn bereits 
während ihrer Schulzeit erwerben sie 
berufliches Fachwissen und sammeln 
erste berufliche Erfahrungen. Durch 
ihren gewählten gesundheitlichen 
Schwerpunkt bereiten sie sich in 
besonderer Weise auf ein Studium im 
medizinischen, pharmakologischen, 
gesundheitsökonomischen oder  
psychologischen Bereich vor. 

Auch wer sich für eine Berufsausbil-
dung im Gesundheitswesen außerhalb 
der Hochschule interessiert, erhält hier 
ein erstklassiges Fundament.



Der Unterricht: 
Gesundheit,  
Biologie, 
Biochemie,  
Psychologie

Die Schülerinnen und Schüler  
beschäftigen sich im Unterricht mit

t    den anatomisch-physiologischen  
 Vorgängen in den Zellen, Geweben  
 und Organen des gesunden  
 Menschen,
t    den gesellschaftlich bedeutsamen 
 Erkrankungen: Ursachen, Verlauf, 
 Prävention und Therapie,
t    der Pflege und Rehabilitation von  
 kranken Menschen,
t    dem Gesundheitswesen unter 
 ethischen, psychologischen, wirt- 
 schafts- und sozialpolitischen  
 Gesichtspunkten. 

Durch vielfältige Verknüpfungen aller 
Unterrichtsfächer und wechselseitige 
Bezüge erwerben die Schülerinnen 
und Schüler ein umfassendes Wissen. 
Indem sie Informationen systema-
tisch beschaffen, verantwortungsvoll 
auswerten und nutzen, üben sie 
Arbeitstechniken, die sie in die Lage 
versetzen, wissenschaftlich in einem 
Hochschulstudium – gleich welcher 
Richtung – zu arbeiten.

 

Da das Berufliche Gymnasium für 
Gesundheit naturwissenschaftlich 
ausgerichtet ist, belegen alle Schüle-
rinnen und Schüler

t    das Leistungskursfach Gesundheit,
t    das Leistungskursfach Biologie,
t    das Grundkursfach Biochemie. 

Die weiteren Fächer, darunter insbe-
sondere Psychologie, eröffnen zusätz-
liche Perspektiven.
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1)  Handelt es sich bei der zweiten Fremdsprache um eine neu einsetzende Fremd-    
     sprache, wird diese mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den 
    Jahrgangsstufen 11 bis 13 unterrichtet.
2)  Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach Religionslehre 

  teil, erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in einem Fach, das 
dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist.

3)  Schülerinnen und Schüler, die nach der Jahrgangsstufe 9 vom  
   Gymnasium in das Berufliche Gymnasium wechseln, haben im Beruf- 
   lichen Gymnasium insgesamt mindestens 102 Jahreswochenstunden   
   Pflichtunterricht in den Jahrgangsstufen 11 bis 13.

Die Fächer im Überblick 
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Lernen im Klassen- 
verband

Am Beruflichen Gymnasium lernen 
Schülerinnen und Schüler in einem 
festen Klassenverband. Die Klassen-
lehrerinnen und Klassenlehrer beraten 
und begleiten sie bis zum Abschluss 
der Abiturprüfung.

In der Einführungsphase (Jahrgangs-
stufe 11) machen sich die Jugendlichen 
mit den inhaltlichen und methodi-
schen Anforderungen auf dem Weg 
zum Abitur vertraut. Die Qualifikati-
onsphase (Jahrgangsstufen 12 und 
13) baut auf der Einführungsphase 
auf und bereitet systematisch auf die 
Abiturprüfung vor.

Die Abiturprüfung

Viele Bestandteile des Abiturs sind am 
Beruflichen Gymnasium und den allge- 
meinbildenden Schulformen gleich: die 
Fächer sind in Grund- und Leistungs-
kurse aufgeteilt, die Noten aus der Qua-
lifikationsphase fließen in die Gesamt-
note des Abiturs ein und die Aufgaben 
für die schriftlichen Abiturfächer werden 
landesweit zentral gestellt. 

Am Beruflichen Gymnasium für 
Gesundheit sind die ersten beiden 
Prüfungsfächer

t    die Leistungskursfächer Gesundheit    
      und Biologie.

Das dritte schriftliche und das vierte 
mündliche Prüfungsfach

t    kann je nach Neigung und Interesse  
     gewählt werden. Hier stehen mehrere      
     Grundkursfächer zur Auswahl. 

Die berufliche Praxis

Das Berufsfeld Gesundheitswesen 
lernen die Schülerinnen und Schüler 
nicht nur im Unterricht kennen. Sie 
hospitieren in medizinischen, wissen-
schaftlichen oder öffentlichen Einrich-
tungen, zum Beispiel in Krankenhäu-
sern, Labors, Gesundheitsämtern oder 
bei Krankenkassen.   

Voraussetzungen

Wer das Berufliche Gymnasium besu-
chen möchte, braucht die Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
– unabhängig von der zuvor besuchten 
Schulform.

Eine Altersbeschränkung für die Aufnah-
me in das Berufliche Gymnasium gibt es 
nicht.

Wer nach der Klasse 9 des 
allgemeinen Gymnasiums 

zum Beruflichen Gymnasium 
wechselt, erwirbt mit der  

Versetzung in die  
Qualifikationsphase die  

Fachoberschulreife.
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